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Vorwort

Quantitative Fächer wie Buchführung, Kosten- und Leistungsrechnung oder Investitionsrechnung sind elementare Wissensgrundlagen für betriebswirtschaftliche Studiengänge und Ausbildungen. Allerdings gehören sie bei den Lernenden nur selten zu den besonders beliebten Fächern, denn auf einmal wird wieder auf die mathematischen Methoden zurückgegriffen, die man aus der Schule kannte.

Aber Betriebswirtschaftslehre ist ein Fach, das auf Zahlen aufbaut: Umsätze müssen erwirtschaftet und Kosten geplant werden. Preise werden kalkuliert und die Buchführung erfasst die bewerteten Geschäftsvorfälle systematisch und erstellt damit einen Jahresabschluss. Dieser adressiert allerdings eine breite Öffentlichkeit und ist als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen nur bedingt nutzbar. Hier hilft uns die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) weiter. Sie stellt drei grundsätzliche Fragen, auf denen alle Methoden des »Managerial Accounting«, wie die Kosten- und Leistungsrechnung im anglo-amerikanischen Sprachraum auch genannt wird, aufbauen:


	
Welche Kosten fallen an?



	
Wo fallen die Kosten an?



	
Wofür fallen die Kosten an?





Diese Fragen sind Grundlage für die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung.

Für die theoretische Wissensvermittlung der KLR stehen zahlreiche Lehrbücher zur Verfügung, und mit Coenenberg ist einer der Nestoren dieses Fachgebietes prominent in diesem Verlag vertreten.

Für Sie als Lernende, von denen sich vermutlich nur die wenigsten eine Karriere im Rechnungswesen oder im Controlling erträumen, steht vor allem die Klausur am Ende des Semesters im Vordergrund, und dafür möchten Sie Aufgaben haben. Das ist auch mehr als verständlich, denn Übung macht den Meister. Eine kaufmännische Leiterin eines mittelständischen Unternehmens, die ihre Karriere als Steuerfachangestellte begonnen und mit Weiterbildungen zur Bilanzbuchhalterin und Controllerin ausgebaut hat, sagte mir einmal: »Wirklich verstanden hatte ich Buchhaltung erst, nachdem ich aus einem Schuhkarton voller Belege einen kompletten Jahresabschluss gemacht hatte.«

Das ist der Grund für dieses Prüfungstraining: Es soll Ihnen nicht nur Aufgaben für die drei oben genannten elementaren Fragen der KLR zur Verfügung stellen, sondern auch spezifischere Modelle wie Zuschlagskalkulation, Maschinenstundensatzkalkulation oder Teilkostenrechnung sowie für die Plankosten- oder die Prozesskostenrechnung. Natürlich reichen Aufgaben allein nicht aus. Wenn Sie sich auf eine Prüfung vorbereiten und Aufgaben bearbeiten, durchrechnen und sich in Erläuterungen der Ergebnisse versuchen, möchten Sie auch wissen, ob es richtig ist, was Sie gerade erarbeitet haben. Und wenn ein Fehler passiert ist, kann es für Ihre Prüfungsvorbereitung ungemein hilfreich sein zu wissen, ob Sie einen systematischen Fehler begangen haben oder ob sich vielleicht nur ein Rechenfehler eingeschlichen hat. Daher finden Sie grundlegende Aufgabentypen mit ausführlichen Musterlösungen und Erläuterungen des Rechenwegs. Zusätzlich gibt Ihnen das Prüfungstraining Tipps an die Hand, welche Fehler leicht vermeidbar sind. Hierzu finden Sie im Text »Typische Fehlerquellen«, die Ihnen dabei helfen sollen, genau diese Fehler in der Klausur zu vermeiden.

»Pobody’s nerfect«. Das gilt natürlich auch für den Autor. Trotz größtmöglicher Sorgfalt und Unterstützung durch das Lektorat kann es zu Fehlern kommen, für die ich allein verantwortlich bin. In der 2. Auflage hatte ich dank der aktiven Unterstützung vieler Studierender nachgebessert. In der vorliegenden 3. Auflage habe ich Übungsaufgaben zur Äquivalenzkennziffern- und zur Kuppelproduktkalkulation eingefügt, auch wenn diese Methoden aus meiner Sicht mit zunehmender IT-Unterstützung der Kosten- und Leistungsrechnung an Bedeutung verlieren. Sie sind nach wie vor in vielen Lehrbüchern und dadurch für die Studierenden auch oft in Klausuren zu finden.

Auch für diese Auflage gilt: Sollten Ihnen Fehler auffallen oder sollten Sie bestimmte Themen oder Aufgabentypen vermissen, bin ich für konstruktive Kritik sehr dankbar.




	
Frankfurt, im Juni 2026


	
Alexander Burger










1 Einleitung

Die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch auch gerne unter dem Begriff des »managerial accounting« gefasst, gehört als quantitatives Fach sicher nicht zu den Lieblingsfächern von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften. Aber auch in wirtschaftsorientierten Ausbildungsberufen gibt es durchaus beliebtere Fächer als die KLR.

Die Notwendigkeit eines Grundverständnisses des externen Rechnungswesens ist Lernenden noch relativ leicht begreifbar zu machen, dient es doch einfach dem Selbstschutz des Unternehmers: Wer als Unternehmer keine Ahnung von Rechnungslegung hat, öffnet den dafür Verantwortlichen jegliche Tür für Betrugsmöglichkeiten auf Kosten der Firma, was bis zur Existenzbedrohung führen kann.

Aber warum sollte man sich dann auch noch mit der KLR, dem internen Rechnungswesen auseinandersetzen? Worin liegt der unternehmerische Mehrwert? Diese Frage lässt sich am einfachsten mit einem kleinen Beispiel beantworten.



Beispiel: Kalkulatorischer Unternehmerlohn




Sie gründen ein Unternehmen, der Unternehmenszweck ist dabei für das Beispiel nachrangig. Sie starten allein als Einzelunternehmer, aber nach drei Monaten stellen Sie schon fest, dass Sie die Arbeit beim Kunden und gleichzeitig die notwendige Arbeit im Back Office überfordert. Die Lösung ist eine Halbtagsstelle für einen Office Manager, der Ihnen das Back Office abnimmt.

In der Betrachtung des externen Rechnungswesens zeigt sich am Ende des ersten Geschäftsjahres, dass Sie alle anfallenden Kosten für Ihren Angestellten, die Büroräume, den Firmenwagen etc. decken konnten. Es fiel zwar nur ein Gewinn von 5.000 € an, aber das klingt doch für das erste Geschäftsjahr gar nicht schlecht, oder?

Jetzt denken Sie mal ein wenig weiter: Wovon leben Sie denn in dieser Zeit? Als Einzelunternehmer zahlen Sie sich ja selbst kein Gehalt, also müssen Sie vom Überschuss Ihres Unternehmens leben. Schaffen Sie das mit 5.000 € im Jahr?

Genau an diesem Punkt kommt die KLR ins Spiel. Im internen Rechnungswesen sind Sie nicht durch die gesetzlichen Vorschriften des externen Rechnungswesens begrenzt, die Ihnen den Ansatz eines Unternehmerlohns untersagen, wenn Sie als Einzelunternehmer agieren. Sie können hier einen sogenannten kalkulatorischen Unternehmerlohn ansetzen. Über die Höhe und dessen Angemessenheit kann man trefflich streiten. Wir greifen genau diese Thematik in einer der späteren Übungsaufgaben auf. An dieser Stelle wollen wir einfach annehmen, dass ein kalkulatorischer UnternehmerlohnUnternehmerlohn von 4.000 € pro Monat angemessen sein soll. Das würde bedeuten, dass im internen Rechnungswesen 48.000 € mehr Kosten zu berücksichtigen sind als im externen Rechnungswesen. Bleiben alle anderen Einflussfaktoren auf Ihr Unternehmen gleich, weist Ihre Neugründung dann am Ende des ersten Geschäftsjahres ein BetriebsergebnisBetriebsergebnis von

5.000€–48.000€=–43.000€

aus. Das gibt Ihnen als Unternehmer ein komplett anderes Signal als das Ergebnis des externen Rechnungswesens.





Das ist nur eines von vielen möglichen Beispielen, um zu verdeutlichen, warum Unternehmen mit zwei Rechnungskreisen, dem internen und dem externen, arbeiten.

Die KLR hat zudem vom externen Rechnungswesen abweichende Funktionen und Adressaten. Beiden kommen die folgenden Funktionen zu:


	
KontrolleKontrolle,



	
PlanungPlanung und



	
Dokumentation.Dokumentation





Das obige Beispiel hat schon verdeutlicht, wie unterschiedlich die Kontrollfunktion zwischen dem internen und dem externen Rechnungswesen ausfallen kann. Fände die PlanungPlanung nur auf der Grundlage des externen Rechnungswesens statt, würde die unternehmerische Schlussfolgerung aus der KontrolleKontrolle ebenso unterschiedlich ausfallen:




	
 


	
Externes Rechnungswesen


	
Internes Rechnungswesen







	
Ergebnis


	
5.000 €


	
– 43.000 €





	
Schlussfolgerung


	
Ich bin als Unternehmer auf einem guten Weg, weiter so.


	
Ich kann als Unternehmer meine Kosten nicht decken. Ich muss entweder in den kommenden Jahren für mehr Umsatz sorgen oder Kosten einsparen.







Die Dokumentationsfunktion ist schwerpunktmäßig eine Funktion des externen Rechnungswesens, weil hier zahlreiche gesetzliche Vorschriften über die Art und den Umfang der Dokumentationspflicht eines Unternehmens existieren. Das sind beispielsweise Vorschriften über die Befreiung von der Buchführungspflicht für KleinunternehmerKleinunternehmer, die gegenüber dem Finanzamt dann eine einfache Überschussrechnung vorlegen können. Das sind aber auch dezidierte Vorschriften über die Gliederungstiefe der Bilanz bei größeren Unternehmen oder über zu machende Angaben im Jahresabschluss von sogenannten kapitalmarktorientierten Unternehmen.



Typische Fehlerquelle




»Börsennotierte Aktiengesellschaft« bedeutet zwar automatisch »kapitalmarktorientiertKapitalmarktorientiert« für das betreffende Unternehmen, aber »kapitalmarktorientiert« bedeutet nicht zwangsläufig, dass das betrachtete Unternehmen eine »börsennotierte Aktiengesellschaft« sein muss.





»Kapitalmarktorientiert« wird von Einsteigern in die Thematik gerne mit »börsennotiert« verwechselt. Börsennotierte Unternehmen sind immer kapitalmarktorientiertKapitalmarktorientiert, weil sie das Instrument der börsengehandelten Aktie nutzen. Aber auch eine GmbH oder ein Unternehmen in anderer Rechtform kann kapitalmarktorientiert sein, wenn es beispielsweise Anleihen begeben hat, die an einer Börse gehandelt werden oder wenn es andere börsengehandelte Finanzinstrumente, wie beispielsweise Genussscheine, nutzt.

Bei den Adressaten sind entsprechend der Unterscheidung in externes und internes Rechnungswesen externe und interne Adressaten zu unterscheiden. Hierbei ist zu beachten, dass die Begrifflichkeiten »intern« und »extern« nicht unbedingt dem gängigen Sprachgebrauch entsprechen.

Mitarbeiter eines Unternehmens sind im allgemeinen Sprachgebrauch »Interne«. Viele Mitarbeiter kennen Betriebsabläufe deutlich besser als jeder »Externe«, oftmals ist es sogar so, dass Mitarbeiter sogenannte Betriebsinterna kennen und von ihrem Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, Geheimhaltung gegenüber Externen zu wahren. Dennoch trifft hier die anglo-amerikanische Bezeichnung für die KLR, »managerial accounting« eher als »intern«, denn die wenigsten Mitarbeiter eines Unternehmens erhalten Einblick in die KLR, auch wenn sie die entsprechenden Informationen zuliefern müssen.

Adressaten der KLR bzw. des internen Rechnungswesens sind die Unternehmensleitung bzw. das Management des Unternehmens. Eigentümer eines Unternehmens gehören nicht zwangsläufig zu den internen Adressaten des Rechnungswesens. Eigentum und Geschäftsführungsfunktion sind schon lange nicht mehr zwangsläufig in einer Person gebündelt. Eine solche Personalunion ist zwar oftmals noch in kleinen Handwerks- oder Handelsbetrieben zu finden, und selbst im Mittelstand gibt es noch eine Vielzahl inhabergeführter Familienunternehmen. Aber schon im Mittelstand und bei vielen Großunternehmen fallen das Eigentum an einem Unternehmen und die Geschäftsführung auseinander. Besonders deutlich wird das bei börsennotierten Aktiengesellschaften mit einem breiten Streubesitz ohne gemeldeten Großaktionär: Das Eigentum an dem Unternehmen liegt dann bei den Aktionären, während die Geschäftsführung von einem für seine Aufgaben besoldeten Vorstand besorgt wird. Weitere Personen sind typischerweise nicht Adressat des internen Rechnungswesens.

Die Adressaten des externen Rechnungswesens hingegen sind sehr vielschichtig:


	
der Staat, insbesondere in Form der Finanzbehörden,



	
die Eigentümer eines Unternehmens, die im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch »ShareholderShareholder« genannt werden, auch wenn das Unternehmen keine Aktiengesellschaft ist und der »share« sich nicht auf »shares« als Aktien, sondern als Eigentumsanteil bezieht,



	
Mitarbeiter des Unternehmens,



	
Kunden, Lieferanten und Wettbewerber des Unternehmens und



	
andere Adressaten wie beispielsweise Verbände oder andere sogenannte Non Governmental Organisations (NGOs).





In Kurzform lassen sich die Adressaten des externen Rechnungswesens mit dem ebenfalls dem anglo-amerikanischen Sprachgebrauch entstammenden Begriff der »StakeholderStakeholder« beschreiben. Das sind dem Wortsinne nach alle Personen und Institutionen, die ein wie auch immer geartetes Interesse an den öffentlich zugänglichen Informationen über das betreffende Unternehmen haben.

Das vorliegende ProzesskostenrechnungPrüfungstraining Kosten- und Leistungsrechnung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem internen Rechnungswesen. Selbstverständlich können wir dabei das externe Rechnungswesen nicht völlig ausklammern, da es sehr viele Verbindungen zwischen den beiden gibt.



Beispiel




Ein einfaches Beispiel dafür ist die Ermittlung der HerstellkostenHerstellkosten über die Kosten- und Leistungsrechnung, die dann wieder als Bewertungsansatz für BestandsveränderungenBestandsveränderungen in das externe Rechnungswesen einfließen.





Bei der Gliederung haben wir auf die bewährte Gliederung von KostenartenKostenarten, KostenstellenKostenstellen und KostenträgerKostenträger zurückgegriffen. Diese stellen auch nach wie vor das Grundgerüst der Wissensvermittlung in der KLR in der Lehre dar. Wir werden in der Folge diese drei Basiselemente zur Wiederholung kurz beschreiben und im Anschluss daran jeweils unterschiedliche Übungsaufgaben stellen, die wir mit ausführlichen Musterlösungen versehen haben. Darüber hinaus weisen wir in den Musterlösungen auf typische Fehler hin, die Lernende und Prüflinge – leider – oft und gerade in Prüfungssituationen machen. Wir hoffen, Ihnen gerade durch diese Hinweise Ihre Prüfungen zu erleichtern und wichtige Punkte für Ihr Prüfungsergebnis zu sichern.

Zusätzlich zu den Grundlagen der KostenartenKostenarten, KostenstellenKostenstellen und KostenträgerKostenträger wollen wir auf zwei gut etablierte und auch für Bachelor, Bilanzbuchhalter und andere Bildungsgänge wichtige Themen der Kostenrechnung eingehen: die PlankostenrechnungPlankostenrechnung und die Prozesskostenrechnung. Weitere Themengebiete der KLR erscheinen uns für ein grundlegendes Prüfungstraining für zu weitgehend. Wir verweisen hierzu auf entsprechende Fachliteratur (bspw. Coenenberg et al., Kostenrechnung und Kostenanalyse, Stuttgart, 2024).


[image: Diagramm der Stakeholder mit den Gruppen: Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Staat, Verbände, NGOs und Shareholder in der Mitte.]

Abb. 1.1 Stakeholder eines Unternehmens (beispielhaft)

Um speziell die Frage vieler Studierender nach dem »Warum muss ich das lernen?« zu beantworten, haben wir vor den jeweiligen Fragen jeweils einen kurzen Absatz eingefügt, der genau das klären soll und damit quasi die praktische Lernzielkontrolle zum jeweiligen Thema ist.




2 Kostenartenrechnung

Die KostenartenKostenarten sind der erste Teilbereich des Triples der Kostenarten-, KostenstellenKostenstellen- und KostenträgerrechnungKostenträgerrechnung innerhalb der Kosten und Leistungsrechnung.


[image: Diagramm mit den Elementen Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger in einer strukturierten Reihenfolge.]

Abb. 2.1 Logischer Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung (1)

Diese drei Teilbereiche bauen aufeinander auf. Die KostenartenKostenarten bilden die Grundlage, denn dabei geht es um die elementare Fragestellung: Welche Kosten fallen überhaupt an?

Durch diesen grundlegenden Charakter der KostenartenKostenarten sind diese auch die Basis einer jeden Kosten- und Leistungsrechnung. Ein kleines oder mittelgroßes Unternehmen mag sich durchaus zu Recht die Frage stellen, ob es sich wirtschaftlich lohnt, eine KostenstellenrechnungKostenstellenrechnung aufzubauen. Ein handwerklich orientiertes Unternehmen mag sich fragen, ob eine Kostenstellenrechnung überhaupt organisatorisch Sinn macht, oder ob es nicht viel einfacher ist, die Kosten direkt den Trägern, nämlich den zu verantwortenden und zu bearbeitenden Baustellen zuzuordnen. In mittelgroßen bis großen Unternehmen stellt sich mitunter die Frage, ob eine separate KostenträgerrechnungKostenträgerrechnung zusätzlich zur Kostenstellenrechnung (wirtschaftlich) Sinn macht, besonders, wenn sich das Unternehmen auf ein oder nur sehr wenige Produkte konzentriert. Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie zur sinnvollen Steuerung des Unternehmens wissen müssen, welche Kosten überhaupt anfallen.

Wie differenziert KostenartenKostenarten erfasst werden, hängt von der Unternehmensgröße und damit der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit einer groben oder einer feineren Aufgliederung der Kostenarten ab (vgl. Coenenberg et al. 2024).

Differenziert ein Unternehmen die anfallenden Kosten nach der Art der verbrauchten Güter und Leistungen, so bietet sich in einem ersten Schritt die Verwendung der sogenannten KostenartenhauptgruppenKostenartenhauptgruppen an.


	
Personal- und Sozialkosten, oft auch unter dem Begriff der Arbeitskosten zusammen ­gefasst

Hierunter fallen typischerweise alle Löhne und Gehälter, wobei bei einer feineren Differenzierung noch zwischen Fertigungs- und Hilfslöhnen unterschieden werden kann. Darüber hinaus können auch Boni und andere erfolgsabhängige Lohn- und Gehaltsbestandteile separat erfasst werden, wenn aus dem zusätzlichen Erfassungsaufwand auch ein informationeller Mehrwert erwächst. In einfachen Worten bedeutet das: Wenn eine detailliertere Erfassung der KostenartenKostenarten keine zusätzliche Information und damit Steuerungsmöglichkeit bringt, kann man es auch einfach lassen. Auch rein kalkulatorische Größen wie der kalkulatorische Unternehmerlohn, sofern ein solcher zu berücksichtigen ist, werden in den Personal- und Sozialkosten erfasst. Beim kalkulatorischen UnternehmerlohnUnternehmerlohn ist es wichtig, darauf zu achten, dass dieser nicht nur als OpportunitätskostenOpportunitätskosten in Form eines Bruttogehaltes (Fragestellung: Was verdient ein vergleichbarer angestellter Geschäftsführer?) erfasst werden, sondern als Opportunitätskosten für das Unternehmen (Fragestellung: Was kostet ein vergleichbarer angestellter Geschäftsführer – inklusive Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung – das Unternehmen?).



	
Sachkosten

Sachkosten stellen – zumindest in Produktionsbetrieben – meist den größten Kostenblock dar. Je nachdem, wie weit eine tiefergehende Differenzierung erwünscht und wirtschaftlich sinnvoll ist, kann dann zwischen


	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BuG),



	
Betriebsmitteln,



	
Werkzeugen,



	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.



	
Energiekosten,



	
Verpackungsmaterial und ggfs. weiteren KostenartenKostenarten gegliedert werden.







	
Kapitalkosten

Hierzu zählt man üblicherweise kalkulatorische ZinsenKalkulatorische Zinsen und AbschreibungenAbschreibung, die von den pagatorischen Größen aus der Finanzbuchhaltung abweichen können, aber nicht müssen.



	
Kosten für bezogene Dienstleistungen

Hierunter können ganze Teile von ausgelagerter Produktion fallen, die eben nicht mehr im eigenen Unternehmen erbracht, sondern von einem entsprechenden Dienstleister zugekauft werden. Viele einfache Dienstleistungen wie beispielsweise ein firmeneigener Handwerker für alle Fälle, die früher in mittleren wie großen Betrieben gängige Poststelle wie auch Prüfungs- oder Beratungsleistungen werden oft aus Kostengründen nicht mehr unternehmensintern erbracht, sondern von spezialisierten externen Dienstleistern bezogen.



	
Kosten für Fremdrechte

Diese Kostenartenhauptgruppe umfasst sowohl LizenzenLizenzen (beispielsweise für Software), PatentePatente (d. h. technologische Nutzungsrechte), KonzessionenKonzessionen, aber auch Leasingraten für im Unternehmen eingesetzte Wirtschaftsgüter (vom Pkw über Produktionsmaschinen bis hin zu Flugzeugen und Schiffen).



	
Öffentliche Abgaben (Beiträge und Gebühren) und Steuern

Hier ist bei der Kostenzuordnung darauf zu achten, dass Sozialversicherungsbeiträge zwar oft auch mit dem Label »Sozialversicherungsabgaben« versehen werden. Diese fallen aber unter die bereits erwähnten Personal- und Sozialkosten und sind nicht in der Kostenartenhauptgruppe Öffentliche Abgaben und Steuern zu erfassen.



	
Versicherungskosten und kalkulatorische Wagniskosten

Diese Kostenartenhauptgruppe wird separat geführt, weil diese KostenartenKostenarten schwerpunktmäßig der RisikobewältigungRisikobewältigung im Unternehmen dienen. Eine Produkthaftpflicht springt bei Schädigungen der Konsumenten durch das Produkt des Unternehmens ein. Versicherungen gegen Diebstahl oder Elementarschäden dienen ebenfalls dem Auffangen ansonsten einzelwirtschaftlich nicht tragbarer Risiken. Kalkulatorische WagniskostenKalkulatorische Wagniskosten sind quasi SelbstversicherungsprämienSelbstversicherungsprämien für betriebliche Einzelrisiken. Diese umfassen u. a.:


	
Arbeitswagnisse (Krankheitsbedingte Ausfälle),



	
Bestandswagnisse (Schwund, Verderben, Modewechsel),



	
Anlagenwagnisse (Zerstörungen, Defekte),



	
Entwicklungswagnisse (Fehlentwicklungen),



	
Mehrkosten- und Fertigungswagnisse (Nacharbeiten),



	
Gewährleitungswagnisse (Kulanz, Haftung),



	
Debitoren- und Vertriebswagnisse (Forderungsausfälle, Konventionalstrafen).







	
Das allgemeine unternehmerische Risiko wird hingegen nicht als kalkulatorisches Wagnis erfasst. Sollten einzelne der genannten kalkulatorische Wagnisse bereits über Versicherungen abgedeckt sein (beispielsweise durch Diebstahl- oder Elementarschadenversicherungen), ist darauf zu achten, dass diese Risiken nicht doppelt als Versicherungs- und kalkulatorische Wagniskosten erfasst werden.







Beispiel




Rohstoffe sind wesentlicher Bestandteil des Endproduktes (beispielsweise der Stein für einen Steinmetz, der einen Grabstein fertigt). Hilfsstoffe sind unwesentliche Bestandteile des Endproduktes (im verwendeten Beispiel Buchstaben aus Messing, Bronze oder Kupfer). Betriebsstoffe sind Verbrauchsstoffe der Fertigung, die nicht in das eigentliche Endprodukt eingehen (Maschinelle AbnutzungAbnutzung der Trenn-, Schleif- und Poliermaschinen, Öle und Fette für deren Schmierung, Wasser für die Kühlung beim Steinschnitt).





Neben der Differenzierungsmöglichkeit nach KostenartenhauptgruppenKostenartenhauptgruppen gibt es auch die Möglichkeit einer Differenzierung nach der Zurechenbarkeit zu einer VerrechnungseinheitVerrechnungseinheit. Letztere kann eine Kostenstelle sein, in der die Kosten anfallen, ein Produkt, für dessen Erstellung die entsprechenden Kosten anfallen, oder ein bestimmter Betrachtungszeitraum der Unternehmensanalyse (beispielsweise ein Geschäftsjahr, ein Quartal oder ein Monat). Dabei unterscheidet man EinzelkostenEinzelkosten, die sich direkt einer betrieblichen Leistung zuordnen lassen und GemeinkostenGemeinkosten, die für die Erstellung mehrerer betrieblicher Leistungen entstehen. Beispiele für Einzelkosten sind verwendete Rohstoffe und Fertigungslöhne, Beispiele für Gemeinkosten sind die Kosten einer zentralen IT-Abteilung, der Personalabteilung oder auch eine unternehmensweit in Anspruch genommene Kantine.

Die Aufteilung nach Einzel- und Unechte GemeinkostenGemeinkostenGemeinkosten ist allerdings ein sehr theoretisches Konzept, denn in der Praxis sind auch Sonderformen zu berücksichtigen. Sind beispielsweise für einen Produktionsauftrag zunächst Spezialwerkzeuge zu beschaffen oder herzustellen, die nicht für andere Leistungen zu gebrauchen sind, spricht man von sogenannten SondereinzelkostenSondereinzelkosten. Liegen hingegen beim Zusammenbau einer Küche mit den verwendeten Schrauben und Nägeln eigentlich EinzelkostenEinzelkosten vor, macht es aber meist dennoch keinen Sinn, jede einzelne Schraube und jeden einzelnen Nagel als Einzelkosten zu erfassen, so dass typischerweise größere Gebinde an Schrauben und Nägeln (nach Gewicht oder nach Anzahl) als sogenannte unechte Gemeinkosten erfasst werden.


[image: Diagramm, das verschiedene Kostenarten darstellt: Einzelkosten, unfechte Gemeinkosten, Gemeinkosten, variable und fixe Kosten.]

Abb. 2.2 Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Kostenartendifferenzierungen (Quelle: in Anlehnung an Coenenberg et al. (2024), S. 77)

Schließlich können Kosten auch noch nach fixen und Variable Kostenvariablen Kosten differenziert werden. Fixe KostenFixe Kosten sind grundsätzlich von der Produktionsmenge unabhängig, variable Kosten hängen von der Produktionsmenge ab. Von diesem Grundsatz gibt es – insbesondere bei den fixen Kosten durch sprungfixe Kosten – Ausnahmen, für die wir aber auf die entsprechende Fachliteratur verweisen (vgl. Coenenberg et al. 2024).

Zusammenhänge zwischen fixen und variablen Kosten einerseits sowie Einzel- und GemeinkostenGemeinkosten andererseits sind nicht immer eindeutig. So sind zwar EinzelkostenEinzelkosten typischerweise variable Kosten und Gemeinkosten typischerweise Fixkosten, diese Zusammenhänge sind jedoch nicht zwangsläufig.

In der Fachliteratur finden sich noch weitere Differenzierungsmöglichkeiten von Kosten. Für die Unternehmensleitung wichtigstes Kriterium bei der Differenzierung muss jedoch immer sein, ob die Differenzierung einen informationellen Mehrwert liefert, der den entsprechenden Informationsbeschaffungsaufwand überwiegt.

Das Feld der KostenartenKostenarten ist durchaus mathematisch-analytisch angehaucht. So beschäftigt sich die KostenartenrechnungKostenartenrechnung auch mit unterschiedlichen Abschreibungsmethoden. Die einfachste davon ist die lineare AbschreibungAbschreibung, bei der einfach die Anschaffungs- oder HerstellkostenHerstellkosten oder – wenn verfügbar – die Wiede
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